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erfüllen. Die Angehörigen werden fich nicht fcheuen, ihre Kranken der Anflalt bald

und gern zuzuführen, und es wird diefelbe durch ihre Erfcheinung und innere Zweck-

mäfsigkeit das Heilverfahren erleichtern und fördern.

Durch eine einfache und folide Ausführung müffen häufige, koftfpielige und

in einer Irren—Anfialt befonders flörende Ausbefferungen möglich?: vermieden werden.

Den vorftehenden Anforderungen entfprechend iPc in Deutfchland eine Mehr-

zahl von Irren-Anftalten ausgeführt, und wir würden gern verfchiedene derfelben als

Fig. 34.

 
 

 

Irren-Anftalt zu Göttingen.

Arch.: Funk.

mußergiltige Beifpiele der Architektur für folche Anflalten hier mittheilen. In Rück-

ficht auf den verfügbaren Raum theilen wir in Fig. 34 nur die Anficht einer Anf’talt,

und zwar der Anfialt zu Göttingen, mit, von welcher wir auf der Tafel bei S. 39
auch den Grundrifs dargeftellt haben.

Diefelbe i[t in allen von aufsen fichtbaren Fagaden aus Sandftein-Quadern und Bruchfteinen, im

inneren Hofe aus hellen Ziegeln ausgeführt und macht bei diefer foliden Ausführung aus hellem Material

einen freundlichen Eindruck; es wurde erfirebt, an kirchliche Architektur zu erinnern, ohne fich von der

Bauweife der Wohnhäufer zu fehr zu entfernen.

6) Baukof’cen.

Die Baukof’cen der Irren-Anf’calten können und müffen von einander fehr ab-

weichen, je nach den Preifen der Bauftoffe und Arbeiten, nach den Annahmen,

welche als Erfordernifs an Grundflächen oder Luftraum für einen Kranken gemacht

werden, ferner nach der Gröfse der Anflalten, da, auf einen Kranken berechnet, die

Kofien bei grofsen Anitalten geringer werden müffen, als bei kleinen; endlich hängen

die Baukoften aber auch wefentlich von der Art der Ausführung ab.

Ueber die Preife der Bauftoffe und Arbeiten läfft fich felbftverfiändlich etwas
Allgemeines nicht anführen, während die Gröfse der Gefchofsgrundflächen, auf einen

Kranken reducirt, bei den deutfchen neueren Anfialten mittlerer Ausdehnung nicht

weit von einander liegende Zahlen ergiebt. 50 z. B. beträgt die Gröfse der Gefchofs-

Grundflächen der Krankenabtheilungen für einen Kranken nach der Normalbefetzung:

60.

Beifpiel.

61.

Grund-

flächen.


